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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
Alles verändert sich und vieles ist im Umbruch. Wird 
dann alles besser oder nur anders? 
Im November 03 ist die neue Ausbildungs- und Prü-
fungsverordnung für die Berufe in der Krankenpflege 
(KrPflAPrV) in Kraft getreten.  
Seit April 04 laufen nun die ersten Kurse und es lässt 
sich über Erfahrungen von Seiten  der Krankenpflege-
schüler noch nicht viel berichten. 
Was uns künftig alle betrifft, ist ein neue Berufsbezeich-
nung: Gesundheits- und Krankenpflegerinnen oder 
Gesundheits- und Krankenpfleger oder Gesundheits- 
und Kinderkrankenpflegerinnen oder Gesundheits- und 
Kinderkrankenpfleger. 
Wichtige Neuerung ist, dass die Krankenpflegekräfte 
und Kinderkrankenpflegekräfte gemeinsam ausgebildet 
werden.  
Sehr bemerkenswert erscheint mir an dieser Stelle die 
eigenverantwortliche Aufgabe der Pflege des Patienten 
nach dem Pflegeprozess und die Beratung, Anleitung 
und Unterstützung von Menschen aller Altersgruppen 
und ihrer Bezugspersonen. 
Gesundheitsvorsorge bedeutet, zur Erhaltung, Förde-
rung und Wiederherstellung von Gesundheit angemes-
sene Hilfe und Begleitung anzubieten. Dazu gehört 
auch die Beratung und Anleitung der Angehörigen und 
Bezugspersonen, um diese in die Pflegehandlung zu 
integrieren. 
Der Pflegebedarf orientiert sich an den Entstehungsur-
sachen der Krankheit, des Unfalls oder  der Behinde-
rung im Zusammenhang mit der Lebens- und Entwick-
lungsphase. Durch diese Neuerungen verlängert sich 
die theoretische Ausbildung um rund 500 Std. 
Künftig basiert die pflegerische Arbeit auf den Grundla-
gen von pflegewissenschaftlichen und pflegerelevanten 
Erkenntnissen. Dies sind die Themenbereiche Naturwis-
senschaft, Anatomie, Physiologie, Gerontologie, allge-
meine und spezielle Krankheitslehre, Arzneimittellehre, 
Hygiene  und medizinische Mikrobiologie, Ernährungs-
lehre, Sozialmedizin. 

Die geänderte Berufsbezeichnung spiegelt die neue 
eigenverantwortliche und eigenständige Rolle der Pfle-
gekräfte wieder und wir sollten gemeinsam positiv 
diesen veränderten Pflegeberuf als einen der vielen 
Gesundheitsberufe positionieren. 
Künftig finden wir dann in unseren Dialyseeinrichtun-
gen folgende Berufsbezeichnungen : 
• Krankenschwester / Krankenpfleger oder Kinder-

krankenschwester / Kinderkrankenpfleger 
• Gesundheits- und Krankenpflegerinnen oder Ge-

sundheits- und Krankenpfleger oder Gesundheits- 
und Kinderkrankenpflegerinnen oder Gesundheits- 
und Kinderkrankenpfleger. 

• Schwester / Pfleger für Nephrologie 
• Arzthelferin in der Dialyse. 
 
Durch diese Fülle an Bezeichnungen ergeben sich die 
Fragen:  
Wer macht künftig was?  
Wer ist auf Grund seiner Ausbildung für welche Tätig-
keit qualifiziert? 
Diese Fragen sollten genau und einheitlich definiert  
werden. Eine Strukturierung der Tätigkeitsfelder mit 
dazugehöriger Qualifikation wird in Zukunft unerläss-
lich sein und in Zeiten der Personalrationierung( gerin-
gen Personalressourcen) die einzige Möglichkeit, in 
einem multidisziplinären Team effektiv und ohne burn 
out zu arbeiten. 
Gerade für die Gesundheitsförderung und Beratung 
sowie die Überleitung von Patienten und Patientinnen 
in andere kooperierende Einrichtungen wird fundiert 
fachweitergebildetes Personal benötigt. Wie heißt es so 
schön: Es gibt viel zu tun, packen wir es gemeinsam an. 
 
 

 
In diesem Sinne Ihre  
 
Marion Bundschu 
Vorstandsmitglied der AfnP 
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